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BPSA  
Merkblatt  

 
 
Berufsvorbereitende Praktikums- und Studienaufenthalte 
 
 
Berufsvorbereitende Praktika und Studienaufenthalte im Heimatland (BPSA) können nur an  
Studierende aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa in Baden-Württemberg vergeben wer-
den. 
 
Berufsvorbereitende Praktika und Studienaufenthalte im Heimatland werden von STUBE-BW nach 
folgenden Kriterien gefördert. 

1. Zur Anfertigung einer prüfungsrelevanten, entwicklungsländerbezogenen Studienarbeit 
2. Zum Absolvieren eines studien-/oder berufsrelevanten Praktikums  
3. Zur Sondierung des Arbeitsmarktes, um die eigene Rückkehr vorzubereiten  

 
 

Voraussetzung für die Antragsstellung 
 

- kein Stipendium 
- Nachweis von entwicklungspolitischem Interesse und Engagement 
- Besuch von mindestens 2 STUBE-Seminaren  
- Teilnahme an einem BPSA-Vorbereitungsseminar  
- fortgeschrittenes Studium 
- letzter Aufenthalt im Heimatland liegt in der Regel mindestens 18 Monate zurück 
- Dauer des Praktikums / der Recherche: mindestens 4 Wochen 
 
 

Erforderliche Nachweiße  
 

Die Bearbeitungszeit für die BPSA-Anträge beträgt ca. 5 - 6 Wochen. Daher muss der Antrag 
spätestens 5 Wochen vor dem Abflug gestellt werden! 
 
1. Antragsformular  BPSA  (ausgefüllt und unterschrieben).  
 
2. Zusätzlich zum Antragsformular.  

 TN- Bescheinigungen von STUBE-Seminaren 
 Lebenslauf 
 Studienbericht  
 Immatrikulationsbescheinigung (Kopie) 
 Bankverbindung 
 Verpflichtungserklärung 

 
Bei einem Praktikum: 

 Bescheinigung der Hochschule (s. Erklärung unten) 
 Bescheinigung der Firma/ Institution im Heimatland (s. Erklärung unten) 

Bei einer Recherche:  
 Empfehlung des/der betreuenden Hochschullehrer*in (s. Erklärung unten) 
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Erklärungen zu den Nachweisen:  
 
Studienbericht: Aus dem Studienbericht sollen der bisherige Studienverlauf und die Studien-
schwerpunkte ersichtlich sein  
 
Bei Antrag wegen eines Praktikums: 
Bestätigung der zuständigen Hochschulbetreuung bzw. des Praktikantensamtes: 

dass das Praktikum im Heimatland befürwortet und anerkannt wird 
Bescheinigung der Firma/Institution bei Praktikum:  

Es soll deutlich werden, dass eine Praktikantenstelle für den/die Antragsteller/In angeboten 
wird. Dabei sollen der Zeitraum sowie der Inhalt des Praktikums angegeben werden. 

Bei Antrag auf Recherche/Studienarbeit: 
Bescheinigung des zuständigen Hochschullehrers bzw. Hochschullehrerin:  

es soll deutlich werden, dass der/die Studierende im fachwissenschaftlichen Studium an 
der Hochschule (Name) im Zusammenhang mit der zu erstellenden Studienarbeit betreut 
wird, dass das Vorhaben der BPSA seitens der Betreuung befürwortet und der Antrag auf 
eine BPSA unterstützt wird. 

 
 

Finanzielle Unterstützung 
 

1) Unsere Unterstützung besteht aus der Übernahme der Reisekosten bis max. 1.278,-Euro. 

Wir erheben eine Pfandgebühr von 300,- Euro, die wir nach Erhalt und Genehmigung eines den 

STUBE-Kriterien entsprechenden BPSA-Berichtes wieder zurücküberweisen werden. 

2) Eine einmalige Reisebeihilfe bis maximal 500,- Euro kann gewährt werden. Die Reisebeihilfe 
ist abhängig von der Dauer des BPSA. Hierfür ist ein gesonderter, formloser Antrag zu stellen. 
 
 

Nachbereitung des BPSA 
 

Die Leistung des/der Antragstellers/in nach der Förderung besteht aus: 
 
1. Auswertungsbericht nach Abschluss der berufsvorbereitenden Praktika und Studienauf-

enthalte im Heimatland, spätestens 6 Wochen nach Rückkehr.  
2. Teilnahme am BPSA-Seminar zur Darstellung der eigenen Erfahrungen 
3. Ein persönliches Auswertungsgespräch 
4. Bereitschaft, im Rahmen der STUBE-BW-Aktivitäten über die Erfahrungen mit dem BPSA 

zu berichten. 
 
 
 

Studienbegleitprogramm für Studierende aus Afrika, Asien, Lateinamerika und  
Osteuropa in Baden-Württemberg (STUBE-BW) 
STUBE-BW, Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart 
Sekretariat: 0711 22 93 63 -208 
E-Mail: stubesekretariat@stube-bw.de  
Homepage: http://www.stubebw.de 
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